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Viertes Gesetz
zur Änderung der Verfassung von Berlin

Vom 1. September 2004

Das Abgeordnetenhaus hat unter Beachtung der Vorschrift des
Artikels 100 der Verfassung von Berlin das folgende Gesetz be-
schlossen:

Artikel I

Die Verfassung von Berlin vom 23. November 1995 (GVBl.
S. 779), zuletzt geändert durch Gesetz vom 19. Mai 2004 (GVBl.
S. 214), wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 82 wird folgender Absatz 3 angefügt:

„(3) Für gemeinsame Gerichte des Landes Berlin mit anderen
Ländern können durch Staatsvertrag Zuständigkeiten und Ver-
fahren abweichend von den Absätzen 1 und 2 bestimmt werden.“

2. Artikel 83 wird aufgehoben.

Artikel II

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und
Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet.

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t
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Verordnung
über die Festsetzung des Bebauungsplans X-8-1

im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Nikolassee
Vom 3. August 2004

Auf Grund des § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung
vom 27. August 1997 (BGBl. I S. 2141, 1998 I S. 137), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) in Verbin-
dung mit § 6 Abs. 5 und § 11 Abs. 1 des Gesetzes zur Ausführung
des Baugesetzbuchs (AG BauGB) in der Fassung vom 7. November
1999 (GVBl. S. 578), wird verordnet:

§ 1
Der Bebauungsplan X-8-1 vom 12. Dezember 2002 für die Grund-

stücke Potsdamer Chaussee 66-66 C und Von-der-Trenck-Str. 4/10
im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, Ortsteil Nikolassee, wird festgesetzt.
Er ändert teilweise den durch Verordnung über die Festsetzung des
Bebauungsplans X-8 im Bezirk Zehlendorf, Ortsteil Nikolassee, vom
21. Oktober 1957 (GVBl. S.1693) festgesetzten Bebauungsplan.

§ 2
Die Urschrift des Bebauungsplans kann beim Bezirksamt Steglitz-

Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und Natur-
schutz, Bauordnungsamt – Fachbereich Vermessung –, beglaubigte
Abzeichnungen des Bebauungsplans können beim Bezirksamt
Steglitz-Zehlendorf von Berlin, Abteilung Bauen, Stadtplanung und
Naturschutz, Bauordnungsamt – Fachbereiche Stadtplanung und Bau-
aufsicht –, während der Dienststunden kostenfrei eingesehen werden.

§ 3
Auf die Vorschriften über

1. die Geltendmachung und die Herbeiführung der Fälligkeit etwa-
iger Entschädigungsansprüche (§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 des
Baugesetzbuchs) und

2. das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen bei nicht fristge-
mäßer Geltendmachung (§ 44 Abs. 4 des Baugesetzbuchs)

wird hingewiesen.
§ 4

(1) Wer die Rechtswirksamkeit dieser Verordnung überprüfen las-
sen will, muss
1. eine beachtliche Verletzung der Verfahrens- und Formvorschrif-

ten, die in § 214 Abs.1 Satz 1 Nr.1 bis 3 des Baugesetzbuchs be-
zeichnet oder die im Gesetz zur Ausführung des Baugesetzbuchs
enthalten sind,

2. eine nach § 214 Abs. 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans
und des Flächennutzungsplans,

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 des Baugesetzbuchs beachtliche Män-
gel des Abwägungsvorgangs 

innerhalb von zwei Jahren seit der Verkündung dieser Verordnung
gegenüber der für die verbindliche Bauleitplanung zuständigen Se-
natsverwaltung geltend machen. Der Sachverhalt, der die Verletzung
begründen soll, ist darzulegen. Nach Ablauf der in Satz 1 genannten
Frist wird die Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften ge-
mäß § 215 Abs. 1 des Baugesetzbuchs und gemäß § 32 Abs. 2 des
Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuchs unbeachtlich.

(2) Die Beschränkung des Absatzes 1 gilt nicht, wenn die für die
Verkündung dieser Verordnung geltenden Vorschriften verletzt wor-
den sind.

§ 5
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz-

und Verordnungsblatt für Berlin in Kraft.

Berlin, den 3. August 2004

Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf von Berlin

W e b e r L a s c h i n s k y
Bezirksbürgermeister Bezirksstadtrat



Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin 60. Jahrgang Nr. 37 9. September 2004 369

Erste Verordnung
zur Änderung der Taxenordnung

vom 31. August 2004

Auf Grund des § 47 Abs. 3 des Personenbeförderungsgesetzes in
der Fassung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 1690), zuletzt geändert
durch Artikel 24 des Gesetzes vom 29. Dezember 2003 (BGBl. I
S. 3076, 3091), wird verordnet:

Artikel I
Die Taxenordnung vom 12. Juni 2001 (GVBl. S. 204) wird wie

folgt geändert:
1. Dem § 6 wird folgender Absatz 4 angefügt:

„(4) Der Fahrzeugführer ist verpflichtet, während des Bereit-
haltens der Taxe und der Ausführung von Beförderungsaufträgen
im Wageninnern an einer für den Fahrgast gut sichtbaren Stelle
ein Schild (Größe: DIN A 7 quer) mit seinem Lichtbild (Pass-
bildgröße) und seinem Ruf- und Familiennamen in Druckbuch-
staben nach dem Muster der Anlage zu dieser Verordnung anzu-
bringen. Das Lichtbild muss aktuell sein. Die Höhe der Druck-
buchstaben muss mindestens 0,5 cm betragen. Darüber hinaus-
gehende Angaben oder Zeichen darf das Schild nicht enthalten.“

2. In § 7 wird nach Nummer 12 der Punkt durch ein Komma ersetzt
und folgende Nummer 13 angefügt:
„13. entgegen § 6 Abs. 4 kein Schild anbringt.“

3. Nach § 8 wird folgende Anlage angefügt:
„Anlage zu § 6 Abs. 4 der Taxenordnung
Muster des Schildes mit Lichtbild und Namen nach § 6 Abs. 4:

Artikel II
Diese Verordnung tritt am ersten Tag des dritten auf die Verkün-

dung im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin folgenden Kalen-
dermonats in Kraft.

Berlin, den 31. August 2004

Der Senat von Berlin

Klaus W o w e r e i t Ingeborg J u n g e - R e y e r

Regierender Bürgermeister Senatorin für Stadtentwicklung

“
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Bekanntmachung
über das Inkrafttreten des Staatsvertrages über die Errichtung

eines Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes
der Länder Berlin und Brandenburg vom 2. April 2004

Die Ratifikationsurkunden des Landes Berlin und des Landes
Brandenburg zu dem am 2. April 2004 unterzeichneten Staatsvertrag
über die Errichtung eines Gemeinsamen Juristischen Prüfungsamtes
der Länder Berlin und Brandenburg (GVBl. S. 218) wurden aus-
getauscht.

Der Staatsvertrag tritt gemäß seinem Artikel 9 Abs. 1 am 1. Sep-
tember 2004 in Kraft.

Berlin, den 26. August 2004

Der Regierende Bürgermeister

Klaus W o w e r e i t


